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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1966

Norm

JN §20 Z5

Rechtssatz

Die Teilnahme an der Erlassung des aufgehobenen Urteils schließt den Richter nicht von der Teilnahme an der

Erlassung des Beschlusses aus, womit ein Rechtsmittel gegen den Aufhebungsbeschluß des Berufungsgerichtes, an

dem jener nicht teilgenommen hat, zurückgewiesen wird.
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